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1. einer vom Bundesverfassungsgericht für verfas
sungswidrig erklärten Partei oder

2. einer Partei, von der das Bundesverfassungsge
richt festgestellt hat, daß sie Ersatzorganisation einer 
verbotenen Partei ist,
aufrechterhält, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo
naten bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist 
strafbar.

(2) Wer sich in einer Partei der in Absatz 1 bezeich- 
neten Art als Mitglied betätigt oder wer ihren orga
nisatorischen Zusammenhalt unterstützt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(3) Wer einer anderen Sachentscheidung des Bun
desverfassungsgerichts, die im Verfahren nach Arti
kel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes oder im Verfahren 
nach § 33 Abs. 2 des Parteiengesetzes erlassen ist, oder 
einer vollziehbaren Maßnahme zuwiderhandelt, die 
im Vollzug einer in einem solchen Verfahren ergan
genen Sachentscheidung getroffen ist, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Den in Satz 1 
bezeichneten Verfahren steht ein Verfahren nach Ar
tikel 18 des Grundgesetzes gleich.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und der 
Absätze 2 und 3 Satz 1 kann das Gericht bei Beteilig
ten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von 
untergeordneter Bedeutung ist, die Strafe nach seinem 
Ermessen mildern (§ 15) oder von einer Bestrafung 
nach diesen Vorschriften absehen.

(5) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 Satz 1 kann 
das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern 
(§ 15) oder von einer Bestrafung nach diesen Vor
schriften absehen, wenn der Täter sich freiwillig und 
ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der Partei zu ver
hindern; erreicht er dieses Ziel oder wird es ohne sein 
Bemühen erreicht, so wird der Täter nicht bestraft.

§85

(1) Wer als Rädelsführer oder Hintermann im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes den orga
nisatorischen Zusammenhalt

1. einer Partei oder Vereinigung, von der im Ver
fahren nach § 33 Abs. 3 des Parteiengesetzes unanfecht
bar festgestellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer 
verbotenen Partei ist, oder

2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, 
weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß 
sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Ver
einigung ist,

(1) Wer einer Gruppe oder Organisation angehört, 
die sich eine staatsfeindliche Tätigkeit zum Ziele 
setzt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht 
Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

vgl. § 107 Abs. 2 (bei § 84 Abs. 1 StGB West)


